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pfänbltche Sicherung, fobann oerlangt bte Sanf noch etne

®idE)erftelIung burcb Särgen, eoentueU burch £)tnterlage
Don SBertpapteren. ®lefe leitete ©idbetfiellung îommt
aber praftifcïj wenig in grage.

®a ift pnnächft bie bppotbefarifcbe ©icherftettang.
®tefe ©idjerftellung wirb in bet SDBctfe ooUjogen, baft
ftch bie Sanf ein ißfanbrecbt einräumen läftt an bem

Saugrmtbftücf, fowte an bet barauf p erridfjtenben
Saute. ®te Sauf übernimmt bie StaSpblung be§ Sau*
frebiteS an bte Saugläubiger, b. b- alfo an bie £>anb»
werfet ; baburch bat fie bte Kontrolle in ber £>anb, baft
mit ber jeweiligen StuSpblung non Saugelbetn auch iijre
Sicherheit fidb nerftärft, in bem SDlafte wie bic Saute
fortfdfjrettet. ®le gorrn, tn ber bie gefctjitberte Serpfän*
bung gefd&tebt, ift bie ber ©runbpfanboerfchreibung ober
beS ®ct)ulbbrtefe§.

®ie ©runbpfanboerfchretbung ift etn Sertrag jwifdhen
bem Säubert unb ber Sanf, worin ficb bte Sanf pr
©röffnung be§ SaufrebiteS nerpftid^tet, anbererfeltS ber
Säubert bte Serpfänbung beS ©runbftficfeS nerfpri^t.

Siefer Sertrag jwifdfjen Sanf unb Säubert wirb
bernadb im ©runbbuch als grunbpfänbltd&e Sefaftung
beë ©runbftüdfeS eingetragen.

Surdb biefe Strt ber Serpfänbung wirb fetn etgent*

lidber ©runbpfanbtitel gefdfjaffen, fonbern ein bloßer «ßfanb*
oertrag, ber elnjig SBirfung unter ben ^arteten bat.

@oü bann nadlet btefer Sfanboertrag tn eine erfte
£>9potbef umgewanbelt werben, fo muft ein neuer Sfanb*
Ittel gefdfjaffen werben ; ba babutdfj natürlich wteber Koften
entheben, fo wirb non ber ©i<f)etfieHung auf ©runb*
pfanbnerfdbretbung ^âuftg Umgang genommen unb ftatt
beffen gleich etn ©runbpfanbtitel tn gorm etneS ©igen-
tfimerfchulbbrlefeS errichtet.

Samit bat eS folgenbe Sewanbtnis : ®er ©igentfimer
etner Slegenfchaft fann befannttich biefe mit ©igentümer»
fdbulbbriefen, b. b- ©efjulbbrtefen, bie auf feinen tarnen
lauten, belaften. @S ftnb bie§ Sitel, bei benen fowobl
als ©dbulbner wie als ©täubiger bte gleiche fßerfon, b. b-
ber ©runbeigentümer, figurtert. ®iefe Sitel aber net*
förpern ben SOßert beS ©runbftüdteS, unb baben bte

Qualität non Sßertpapteren.
2öiH nun ber ©runbetgentümer etner. Saufrebit auf»

nehmen, fo nerpfänbet er etnen folchen ©igentümerfd&ulb*
brief p ©unften ber Sanf, welche ihm ben Saufrebit
geben will. SBenn fpäter bte Saute errichtet wirb, fo
fann bann btefer Sitel gletch als I. $ppotbef oerwenbet
werben. ®ap ift etnjig mehr notwenbig, baft er bireft
an bte Sanf übertragen wirb, unb baff fetn Somlnat*
betrag entfpredbenb ber SelaftungSgrenje ber I. £>gpotbef
feftgefefct wirb.

@S ift alfo günfiiger, foldbe ©igentfimerfd&ulbbrtefe p
errichten unb fie bann bem ©runbpfanbgläubiger p über*

tragen, ftatt pnäcbft «ine fogenannte ©runbpfanbnet«
fd&retbung p errichten, weldbe bann bodfj nicht foftenloS
in etnen gppotbefartitel umgewanbelt werben fann.

@S ift alfo ftdherltch im Qntereffe berjenigen, bte Sau*
gelber aufnehmen müffen, ber Sanf Sie ©icherfteHung
burch ©chulbbrief p beantragen, ftatt burdfj ©runbpfanb*
nerfc|retbung. gür bte Sanf fommen beibe ©icherftel*
lungen auf SaS ©leidfte hinaus.

Staffer ber grunbpfänbltcben ©idberfteUung wirb aber
bie Sanf bei bem Saufrebit noch gewöhnlich bie Unter»
fdfjrift jweter Särgen oerlangen.

äßen« nun bie Saute errichtet ift, fo wirb ber Sau-
frebit, wie bereits erwähnt, tn etne fefte fpppotbef um*
gewanbelt. ffiteS fann aber häufig nicht im ooHen Um
fange gefdheben.

Sie ijppotbefarbanfen gewähren erfte ^ppotbefen bis

pm Setrage non '/» ober »/* beS SerfebrSwerteS ber
ßtegenfcftaft, je nach ben ©afcungen ber einzelnen Sanfen.

SBenn nun einer etne Stegenfchaft bauen Iteft int
Sßerte non gr. 100,000, unb bafür auch etnen Saufrebit
non gr. 100,000 aufnehmen lieft, fo fann er btefen Sau»
frebit natürlich nicht im ooHen Umfange tn etne I. $9'
potbef umwanbeln, fonbern bö<hftenS im Setrage non
gr. 75,000. Stuf btefen Setrag ift ber ©chulbbrief b«*®

abpfeften unb auf bie Sanf p übertragen, gür ben

©albo non gr. 25,000 ift bann eine II. £>9potbef ju
errichten, für welche bann aber bie Sanf aufter ber
©runbpfanbfichetfteüung im II. Sange noch ©idjerung
burch Särgen oerlangt. Set erfien £jgpotbefen werben
feine Särgen, noch irgenbweldhe Sicherheiten aufter ber

fßfanbftd&erbett oerlangt.
®aS Serfaftren, ftch Saufrebit p nerfdhaffen, ift bem*

nadh einfach, wefentltdh ift, baft mögltdhft gute fßläne unb

mögltchft flare Koftenooranfdbläge eingereicht werben, ba»

mit fleh bie Sanf etn beuttldfjeS Silb machen fann über
ben pfünftigen 9Bert ber Stegenfchaft.

®te Umwanbtung etneS SaufrebiteS tn etne I. $ppo»
tbef gefchteftt bann oft auch in ber SBBetfe, baft bie £>9'

potbef bei etner auSgefprotbenen Çppotbefen Sanf unb

§9POtbefarfaffe plaziert wirb. Set folgen Qnftituten ift
ber £>9potbefarErebit gewöhnlich am biUigften. ©elbftoet»
ftänblich ift ber BlnSfuft auf ber I. gppotbef wefenttich
ntebriger als beim Saufrebit. ®after rechtfertigt ftch auch

bte Umwanblung etneS SaufreöiteS tn etne erfte £>gpotbef-
©ehr grofte Slufmerffamfett muft auch ber Serwen*

bung beS SaufrebiteS gefebenft werben. ®ie Sanf, bie

ben Saufrebit erteilt, muft barauf acftten, baft ber SaU'
berr ben Krebit audh pr Sepblung ber Sauunternebmer
unb Saubanbwerfer oerwenbet, baft alfo ber Saufrebit
ooUftänbig im Sau tnoefttert wirb. @S fommt natürlich
auch nor, baft ber Sauberer ben Saufrebit ju anbern
3wedfen nerbraudht, unb bie Saubanbwerfer oorläuftfl
nicht befrtebigt. ^n etnem folchen gaüe läuft bie Sanf
©efabr, baft fie beS tpfanbrecfjieS oerluftig gebt, tnbem

nämlich bte Saubanbwerfer für ihre nidbtgetilgten gor*
berungen, bte fie aus Slrbeit, ober Arbeit unb Material*
lieferungen an ben Sau haben, baS fogenannte Saubanb'
werferpfanbredht geltenb machen. ®urch btefeS ißfanb«
recht ift ben Saubanbwerfern ber SJlebrmert beS SaueS

nerpfänbet, ber burch ib*e Arbeit unb Slateriallteferunge»
entftebt unb tn btefem ©tnne gebt btefeS ^ßfanbredftt be«

übrigen ©runbpfanbreeftten nor.
®te Sanfen ernennen bann gewöhnlich auch befon*

bere Steubänber, bte über bte richtige 3luSpblung be?

SaufrebiteS wadben. ®te erfte ©orge eines folchen ®teu*
bänberS wirb biefe fein, ftreng p prüfen, ob bte ©elber
beS SaufrebiteS auch wirfltch ben Sauunternebmern i«'
gute fommen, bamit nicht non btefer Seite etwa bte

©eltenbmachung etneS Saubanbwerferpfanbredf)teS btöb^
®a8 ganje ^ßfanbredhtSgefdbäft ift beute übrige^

aufterorbentltdh fchematijiert ; ©elbtnftitute haben ba be*

fonbere gormulare, bie fie burch ben ©elbnebmer unter*

jetchnen laffen, fobann befteben auch ganj beftimmte
gormen für bie ©rridfjtung ber ©dbulbbrtefe.

91c l«. £f>png bes Deuttcpen UnsMnffcs

für rotrttcQaftlicpe» Sauen in MsmUe.
(SPlügeteitt).

1920 fanben fidb unter Sorftfc bon iftegierungSbaU*
rat ©tegemann*Seip5ig jutn erften äRale etwa 40 beutfeh®

gadbleute gu einer ©i^ung in ®reSben jufammen, um

bie bautcd&nifthen unb bauwirtfcbaftlihen ißrobleW^
unferer $eit im engeren Streife ju erörtern unb ©runp'
lagen für bie Slßgemeinbeit p fchaffen. 1922 mürbe m

biefem Kreis anläftlidh ber Serliner Tagung pm erft®"
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pfändliche Sicherung, sodann verlangt die Bank noch eine

Sicherstellung durch Bürgen, eventuell durch Hinterlage
von Wertpapieren. Diese letztere Sicherstellung kommt
aber praktisch wenig in Frage.

Da ist zunnächst die hypothekarische Sicherstellung.
Diese Sicherstellung wird in der Weise vollzogen, daß
sich die Bank ein Pfandrecht einräumen läßt an dem

Baugrundftück, sowie an der darauf zu errichtenden
Baute. Die Bank übernimmt die Auszahlung des Bau-
kredites an die Baugläubiger, d. h. also an die Hand-
werker; dadurch hat fie die Kontrolle in der Hand, daß
mit der jeweiligen Auszahlung von Baugeldern auch ihre
Sicherheit sich verstärkt, in dem Maße wie die Baute
fortschreitet. Die Form, in der die geschilderte Verpfän-
dung geschieht, ist die der Grundpfandverschreibung oder
des Schuldbriefes.

Die Grundpfandverschreibung ist ein Vertrag zwischen
dem Bauherr und der Bank, worin sich die Bank zur
Eröffnung des Baukredites verpflichtet, andererseits der
Bauherr die Verpfändung des Grundstückes verspricht.

Dieser Vertrag zwischen Bank und Bauherr wird
hernach im Grundbuch als grundpfändltche Belastung
des Grundstückes eingetragen.

Durch diese Art der Verpfändung wird kein eigent-
ltcher Grundpfandtitel geschaffen, sondern ein bloßer Pfand-
vertrag, der einzig Wirkung unter den Parteien hat.

Soll dann nachher dieser Pfandvertrag in eine erste

Hypothek umgewandelt werden, so muß ein neuer Pfand-
titel geschaffen werden; da dadurch natürlich wieder Kosten
entstehen, so wird von der Sicherstellung auf Grund-
pfandverschretbung häufig Umgang genommen und statt
dessen gleich ein Grundpfandtitel in Form eines Eigen-
tümerschuldbrtefes errichtet.

Damit hat es folgende Bewandtnis: Der Eigentümer
einer Liegenschaft kann bekanntlich diese mit Eigentümer-
schuldbrtefen, d. h. Schuldbriefen, die auf seinen Namen
lauten, belasten. Es find dies Titel, bei denen sowohl
als Schuldner wie als Gläubiger die gleiche Person, d. h.
der Grundeigentümer, figuriert. Diese Titel aber ver-
körpern den Wert des Grundstückes, und haben die

Qualität von Wertpapieren.
Will nun der Grundeigentümer einen Baukredit auf-

nehmen, so verpfändet er einen solchen Eigentümerschuld-
brief zu Gunsten der Bank, welche ihm den Baukredit
geben will. Wenn später die Baute errichtet wird, so

kann dann dieser Titel gleich als I. Hypothek verwendet
werden. Dazu ist einzig mehr notwendig, daß er direkt
an die Bank übertragen wird, und daß sein Nominal-
betrag entsprechend der Belastungsgrenze der I. Hypothek
festgesetzt wird.

Es ist also günstiger, solche Eigentümerschuldbrtefe zu
errichten und sie dann dem Grundpfandgläubiger zu über-

tragen, statt zunächst eine sogenannte Grundpfandver-
schreibung zu errichten, welche dann doch nicht kostenlos
in einen Hypothekartitel umgewandelt werden kann.

Es ist also sicherlich im Interesse derjenigen, die Bau-
gelder aufnehmen müssen, der Bank die Sicherstellung
durch Schuldbrief zu beantragen, statt durch Grundpfand-
verschreibung. Für die Bank kommen beide Sicherste!-
lungen auf das Gleiche hinaus.

Außer der grundpfändlichen Sicherstellung wird aber
die Bank bei dem Baukredit noch gewöhnlich die Unter-
schrift zweier Bürgen verlangen.

Wenn nun die Baute errichtet ist, so wird der Bau-
kredit, wie bereits erwähnt, in eine feste Hypothek um-
gewandelt. Dies kann aber häufig nicht im vollen Um
fange geschehen.

Die Hypothekarbanken gewähren erste Hypotheken bis
zum Betrage von '/-> oder des Verkehrswertes der
Liegenschaft, je nach den Satzungen der einzelnen Banken.

Wenn nun einer eine Liegenschaft bauen ließ im
Werte von Fr. 100,000, und dafür auch einen Baukredit
von Fr. 100,000 aufnehmen ließ, so kann er diesen Bau-
kredit natürlich nicht im vollen Umfange in eine I. Hy'
pothek umwandeln, sondern höchstens im Betrage von
Fr. 75,000. Auf diesen Betrag ist der Schuldbrief her-
abzusetzen und auf die Bank zu übertragen. Für den

Saldo von Fr. 25,000 ist dann eine II. Hypothek zu

errichten, für welche dann aber die Bank außer der

Grundpfandsicherstellung im II. Range noch Sicherung
durch Bürgen verlangt. Bei ersten Hypotheken werden
keine Bürgen, noch irgendwelche Sicherheiten außer der

Pfandficherheit verlangt.
Das Verfahren, sich Baukredit zu verschaffen, ist dem-

nach einfach, wesentlich ist, daß möglichst gute Pläne und

möglichst klare Kostenvoranschläge eingereicht werden, da-

mit sich die Bank ein deutliches Bild machen kann über
den zukünftigen Wert der Liegenschaft.

Die Umwandlung eines Baukredites in eine I. Hypo-
thek geschieht dann oft auch in der Weise, daß die Hy'
pothek bei einer ausgesprochenen Hypotheken-Bank und

Hypothekarkasse plaziert wird. Bei solchen Instituten ist
der Hypothekarkredit gewöhnlich am billigsten. Selbstver-
ständlich ist der Zinsfuß auf der I. Hypothek wesentlich

niedriger als beim Baukredit. Daher rechtfertigt sich auch

die Umwandlung eines Baukredites in eine erste Hypothek.
Sehr große Aufmerksamkeit muß auch der Verwen-

dung des Baukredites geschenkt werden. Die Bank, die

den Baukredit erteilt, muß darauf achten, daß der Bau-
Herr den Kredit auch zur Bezahlung der Bauunternehmer
und Bauhandwerker verwendet, daß also der Baukredit
vollständig im Bau investiert wird. Es kommt natürlich
auch vor, daß der Bauherer den Baukredit zu andern
Zwecken verbraucht, und die Bauhandwerker vorläufig
nicht befriedigt. In einem solchen Falle läuft die Bank

Gefahr, daß fix des Pfandrechtes verlustig geht, indem
nämlich die Bauhandwerker für ihre ntchtgetilgten For-
derungen, die sie aus Arbeit, oder Arbeit und Material-
lieferungen an den Bau haben, das sogenannte Bauhand'
Werkerpfandrecht geltend machen. Durch dieses Pfand-
recht ist den Bauhandwerkern der Mehrwert des Baues

verpfändet, der durch ihre Arbeit und Materiallieferungen
entsteht und in diesem Sinne geht dieses Pfandrecht den

übrigen Grundpfandrechten vor.
Die Banken ernennen dann gewöhnlich auch beson-

dere Treuhänder, die über die richtige Auszahlung des

Baukredites wachen. Die erste Sorge eines solchen Treu-
händers wird diese sein, streng zu prüfen, ob die Gelder
des Baukredites auch wirklich den Bauunternehmern zu'
gute kommen, damit nicht von dieser Seite etwa die

Geltendmachung eines Bauhandwerkerpfandrechtes droht-
Das ganze Pfandrechtsgeschäft ist heute übrigens

außerordentlich schematisiert; Geldinstitute haben da be-

sondere Formulare, die fie durch den Geldnehmer unter-
zeichnen lassen, sodann bestehen auch ganz bestimmte

Formen für die Errichtung der Schuldbriefe.

Sie i«. TmN des Deutschen Ausschusses

siir Mschuflliches Bauen « Karlsruhe.
(Mitgeteilt).

1920 fanden sich unter Vorsitz von RegierungSbaU-
rat Stegemann-Leipzig zum ersten Male etwa 40 deutsch-

Fachleute zu einer Sitzung in Dresden zusammen, um

die bautechnischen und bauwirtschaftlichen Probleme
unserer Zeit im engeren Kreise zu erörtern und Gruno-
lagen für die Allgemeinheit zu schaffen. 1922 wurde M

diesem Kreis anläßlich der Berliner Tagung zum ersten
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SKale bas Sffiort Pom it>irtfdhaftlidhen Sauen tri bie Sebatte
geworfen. 1927 bereinigte bet SDeutfdje SluSfcpuß fut
(oittfchaftlicheS Sauen unter bent Sorfiß ©tegemann'8
1000 Vertreter aller IReid^S= unb Sänberregierungen,
ber beulen ©täbte unb bon 32 ga<h*Drganifationen
aller Strt in Stuttgart. Salb barauf fteHte ber Reichs»
Jog 10 Millionen RtorE für baumirtfchaftliche Unter-
fuc^ungen zur Serfügung, bereu Serwaltung einer hier»
Su befonberS gegrünbeten ReidpSforfchungSgefellfchaft für
wirtfd&aftlid&ïeit im Sau» unb 2BofjnungSwefen über»
fragen tourbe; gewiß ein Reichen, baß bie bauernbe
«tbeit beS Seutfdßen SluSfcfjuffeS für wirtfdEjaftlidheS
«Bauen, bie jeßt in ben fecpS folgen „Sorn wirtfchaft»
Itdfjen Sauen" unb jtoei ©Triften über bie SedpniE ber
ße^mbautneife borliegt, auf fruchtbaren Soben gefallen ift.

Sefonbere Seadßtung fanben bie Arbeiten beS SDeutfdßen
«usfdhuffeS für wirtfdhaftlidheS Sauen feit langem im
jKusianb. Defterreidb, bie SfchedhojloroaEei, granfceich,
®ie Schweig unb Rußlanb fanbten in ben legten Sahren
ftetg gadhbertreter ju ben öffentlichen Tagungen. Sine
befonbere Sßre erfuhr ber SiuSfdtjuß im grüljjaht 1929
«urçh bie Sinlabung beS Defierteichtfdhen SunbeSmini»
fteriumS für §anbel unb SerEeßr, fotoie ber ©tabt
®ien, bie roiffenfdjaftliclje Leitung einer öfierreichifchen
Jagung für rairtfd^aftlid^e3 Sauen ju übernehmen, bie
«ann ju ^Sftngftert 1929 unter ÜWitwirEung aller öfter»
*eidh>if(^eti ffachüerbänbe ftattfanb unb ju einer Sarai»
lelgrünbung beS Oefietreid^ifd^en SluSfchußeS für toirt-
ßhaftlidheS Sauen unb ju einer SlrbeitSgemeinfdhaft
ätoifchen bem Sieutfdpen SluSfdhuß für wirtfchaftlicßeS
auen unb ben öfierreichifchen gacijgruppen führte.

SBenn alfo ber ©eutfdfje SluSfdßuß für wirtfdjaftlicheS
®auen nun jeßt für bie $eit öom 27. bis 29. ©ep»
frtnber 1929 ju feiner 10. Jubiläums » Sagung nach
Karlsruhe einläbt, fo fann er mit getoiffem ©tolj auf
bte injroifchen geleiftete Slrbeit gurüctblidEen. Stuc| bie
^ageSorbnung ber borliegenben Seranftaltung bringt
Jöieber tieffchürfenbe Slrbeit unb geigt, baß es ben hier
bereinigten Greifen barauf anfomrat, peinlidhft aÖeS

*?betflächli<he gu bermeiben unb nur foldße Seröffent»
»jungen über fragen tedßnifcher unb roirtfchaftlicher
*frt herauszubringen, bie wirElicf) geeignet finb, ernft»
haften gadhEreifen etmaS ju bieten. Sie Karlsruher
Tagung behanbelt brei $aupt»Shemen unb zwar:

„©er Stahlbau",
»Sie zentralen SBirtfdhaftSeinridhtungen",
»Sie wirtfchaftlichen SorauSfeßungen ber berfdhiebenen

veiifhfteme".
@S finb babei folgenbe ©ingelbortröge borgefehen:
1. „Sie Sräger ber Rationalifierung im Sautoefen",

^ortragenber : RegierungSbaurat ©tegemaon • ßeipjig,
?V „Ser ©taßlfEelettbau, feine ©igenfchaften unb KonftruE-
ttonen", Sortragenber : ^rofeffoc 303. Rein » SreSlau,
£ „©aS Slu2fachung8materiat beS ©tahljEelettbaueS",
^ottragenber : SlxdjiteEt S S SI. Srofeffor Sr. Ingenieur
gebier-Serlin, 4. „Sie ©adh= unb SecEenEonftruEtionen
5®? ©tahlftelettbaueS", Sortragenber: Sr. Ingenieur
Schelm Söeiß • Rifinchen, 5. „Saupolizeiliche Sorfchriften,
peuerfttfjerheit, ©ttterborfchrifteu beS Stahlbaues", Sot»
JjGgenber : ®eh- Sau» unb SKinifterialrat Sr. gfriebri«h=
^rlin, 6. „Sie Stellung ber ^ppotljeEenbanEen zum
P^hlbau", Sortragenber : SireEtor SBagner- ©orau R.»S.,
ni '»Centrale SBirtfchaftSeinridhtungen in SSohnbierteln",

a w^agenber : Rîagifiratsbaurat RoSbtfch» ffranffurt
h. p.# 8. „Sie toirtfdSjaftlidhen SorauSfcjungen ber
J^fchiebenen ^eizfpfteme", Sortragenber : Dber»3ngenieur

atlach-Serlin.
t. @ehr bebeutfam erfdheint eS, baß ber Seutfdße 5tuS-

für toirtfchaftlicijeS Sauen in Serfolg früherer

frfahrungen bieSmat auch bie Sefidjtigungen betont in
ben Sorbergrunb geftellt hat.

Sa gleidhjeitig mit ber Sagung bie SluSftellung
„SammerftocEfieblung" (Oberleitung: Srofeffor Sr.»3ug-
@. h- ©ropiuS) eröffnet toirb, bie 23 SBohnformen in
jufaramen 228 SBohnungen jeigt, haben bie Seilnehmer
ber Sagung (Gelegenheit, eines ber intereffanteften Sau»
objeEte beS le|ten SahreS unter fadjEunbiger Rührung
Eennen ju lernen. Sine SefichtigungSfahrt bon Karls»
ruhe nach Saben»Saben fchließt bie Seranftaltung, bie
unter ßuftimmung unb göröerung beS 9teichSarbeitS»
minifteriumS, beS Sabifchen StinifteriumS beS Snnern
unb ber ©tabt Karlsruhe ftattfinbet, ab.

@S fteht zu erwarten, baß audh biefe Seranftaltung
beS SluSfchußeS, bie gleichzeitig eine finanzielle görbe»
rung burch bie Seichsregierung, bie Regierungen bon
Greußen, Sapern, SSßürttemberg, Saben, ©achfen, Reffen
unb Slnhalt erfahren hat, genau wie bie früheren zum
©ammelpunEt ber beutfdhen Fachwelt wirb unb zur
Söfung mefentlidjer aEtueller ©onberfragen beS §och»
baueS beiträgt.

SluSEunft über bie Sagung erteilt bie (SefchäftS»
ftelle beS Seutfchen SluSfchuffeS für wirt»
fchaftlicheS Sauen, ßeipzig © 1, Srönblin-Ring 9.

5iutoocnfd)iueifeung mit Sttffotts.
Sa in lepter 3ett ber fo praEtifdjen unb fiebern

SiffouSfchweißung feitenS be§ metallbear6eitenben ®e=
werbeS immer mehr RufmerEfamEett gefchenEt unb in
taufenben non Setrieben mit SiffouS gefchwetßt wirb,
eradhien wir eS als angebracht, unfere Sefet mit ber
SiffouSfdjjmelßung etwas näß« beEannt gu machen.

SÄjetplen» SiffouS ober $iafc|enagetplett wirb im
(Stoßen hesgefieUt, befonberS gut getroccnei unb gereinigt
unb alSbann in gelöftem (flüfftgem) ßuftanb in ben
^anbel gebracht, ©er behörbltch feftgelegte SJlajimal'
bruet beträgt 15 SHtmofphären (©auerftoff, SBafferfioff,
SticEftoff 125/150 3ltm.).

3lgetplen fann nicht wie anbere ®afe in hohle ®tahl=
gplinber gepreßt werben, ba eS ßdh f«hon bei einem re-
latio geringen SrudEe gerfeßen würbe. SJlan oerwenbet
beSßalb für bas Sgetplen ©tahlflafchen, welche bis obenan
mit einer feften poröfen SRaffe gefüllt ßnb. Stefe SJJlaffe

ift außerbem mit einer SHrt SHEopot, Égeton, oollßänbig
burchtränft. ©tefe SöfungSßüfügEett hat bie @igenfdfjaft,
Slgetplen in hohem 3Jlaße in fid) aufgunehmen unb bei

©rucfentlaftung wiebes frei abgugeben.
Soröfe ajlaffe unb Stgeton btenen fomit nur als Sräger

beS ©afeS bis gum ©ebraudfj unb erfüllen ben gmedE,
bie größtmöglidhe Sicherheit gu fchaffen. —
©iffouSanlagen bürfen barum auch überall
aufgehellt werben.

©ie bieten gegenüber ben SergafungSanlagen gang
erhebltche Sotteile:

einfache, ßchere unb fdfjnelle ^anbhabung,
SluSfchaltung aller Reinigungsarbeiten,
Eeine ©«hlammabfuhr, (bie ©chlammabfuhr ift befon«

berS tn ©täbten läftig unb mit Koften oerbunben),
gerlngfte Slaßbeanfprudhung,
auch bei ber größten Kälte Eetn ©Infrieren beS ®afe8

tn ber glafdhe,
beffere ©dhweißqualität, benn mit gut getei«

ntgtem unb getrodtnetem Hgetplen ergtelt man logt«
fdjjerwetfe beffere ©chweißungen als mit gewöhn*
Itdhem ïïgetplen, welches melft feudht unb ungenügenb
geretnigt ift.

©roßbetriebe oermenben fchon feit einer Reihe oon
fahren für ClualitätSfchweißungen ©iffouS unb haben
ötife ©«hweißart nach unb nach gang eingeführt.

Sk. 2K Zllnstr. schweiz. Haudw .-Zeitung („Meisterblatt") 309

Male das Wort vom wirtschaftlichen Bauen in die Debatte
geworfen. 1927 vereinigte der Deutsche Ausschuß für
wirtschaftliches Bauen unter dem Borsitz Stegemann'S
1900 Vertreter aller Reichs- und Länderregierungen,
der deutschen Städte und von 32 Fach-Organisationen
aller Art in Stuttgart. Bald darauf stellte der Reichs-
tag 10 Millionen Mark für bauwirtschaftliche Unter-
suchungen zur Verfügung, deren Verwaltung einer hier-
Zu besonders gegründeten Reichsforschungsgesellschaft für
Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen über-
tragen wurde; gewiß ein Zeichen, daß die dauernde
Arbeit des Deutschen Ausschusses für wirtschaftliches
Bauen, die jetzt in den sechs Folgen „Vom wirtschaft-
bchen Bauen" und zwei Schriften über die Technik der
Lehmbauweise vorliegt, auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Besondere Beachtung fanden die Arbeiten des Deutschen
Ausschusses für wirtschaftliches Bauen seit langem im
Ausland. Oesterreich, die Tschechoslowakei, Frankreich,
die Schweiz und Rußland sandten in den letzten Jahren
stets Fachvertreter zu den öffentlichen Tagungen. Eine
besondere Ehre erfuhr der Ausschuß im Frühjahr 1929
durch die Einladung des Oesterreichischen Bundesmini-
steriums für Handel und Verkehr, sowie der Stadt
Wien, die wissenschaftliche Leitung einer österreichischen
Tagung für wirtschaftliches Bauen zu übernehmen, die
dann zu Pfingsten 1929 unter Mitwirkung aller öfter-
reichischen Fachverbände stattfand und zu einer Paral-
lelgründung des Oesterreichischen Ausschußes für Wirt-
schaftliches Bauen und zu einer Arbeitsgemeinschaft
Avischen dem Deutschen Ausschuß für wirtschaftliches
Bauen und den österreichischen Fachgruppen führte.

Wenn also der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches
Bauen nun jetzt für die Zeit vom 27. bis 29. Sep-
^tnber 1929 zu seiner 10. Jubiläums - Tagung nach
Karlsruhe einlädt, so kann er mit gewissem Stolz auf
die inzwischen geleistete Arbeit zurückblicken. Auch die
Tagesordnung der vorliegenden Veranstaltung bringt
wieder tiefschürfende Arbeit und zeigt, daß es den hier
vereinigten Kreisen darauf ankommt, peinlichst alleL
Oberflächliche zu vermeiden und nur solche Veröffent-
uchungen über Fragen technischer und wirtschaftlicher
Art herauszubringen, die wirklich geeignet sind, ernst-
Uten Fachkreisen etwas zu bieten. Die Karlsruher
Tagung behandelt drei Haupt-Themen und zwar:

„Der Stahlbau",
„Die zentralen Wirtschaftseinrichtungen",
„Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der verschiedenen

Heizsysteme".

Es sind dabei folgende Einzelvorträge vorgesehen:

H
1. „Die Träger der Rationalisierung im Bauwesen",

Ertragender: Regierungsbaurat Stegemann - Leipzig,
„Der Stahlskelettbau, seine Eigenschaften und Konstruk-

vvlien", Vortragender: Professor W. Rein-Breslau,
A „Das AuSfachungsmaterial des Stahlskelettbaues",
Ertragender: Architekt BDA. Professor Dr. Ingenieur
Siedler - Berlin, 4. „Die Dach- und Deckenkonstruktionen

Stahlskelettbaues", Bortragender: Dr. Ingenieur
ALlhelmWeiß-München,5. „BaupolizeilicheVorschriften,
»euersicherheit, Gütervorschrifteu des Stahlbaues", Vor-
sagender: Geh. Bau- und Ministerialrat Dr. Friedrich-
Merlin, 6. „Die Stellung der Hypothekenbanken zum
Stahlbau", Vortragender: Direktor Wagner- Sorau N.-L,
»f "Zentrale Wirtschaftseinrichtungen in Wohnvierteln",
Ertragender: Magistratsbaurat NoSbisch-Frankfurt

8. „Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der
geschiedenen Heizsysteme", Vortragender: Ober-Ingenieur

vrlach. Berlin.
Ick bedeutsam erscheint es, daß der Deutsche Aus-

für wirtschaftliches Bauen in Verfolg früherer

Erfahrungen diesmal auch die Besichtigungen betont in
den Vordergrund gestellt hat.

Da gleichzeitig mit der Tagung die Ausstellung
„Dammerstocksiedlung" (Oberleitung: Professor Dr.-Jng.
E. h. Gropius) eröffnet wird, die 23 Wohnformen in
zusammen 228 Wohnungen zeigt, haben die Teilnehmer
der Tagung Gelegenheit, eines der interessantesten Bau-
objekte des letzten Jahres unter sachkundiger Führung
kennen zu lernen. Eine Besichtigungsfahrt von Karls-
ruhe nach Baden-Baden schließt die Veranstaltung, die
unter Zustimmung und Förderung des Reichsarbeits-
Ministeriums, des Badischen Ministeriums des Innern
und der Stadt Karlsruhe stattfindet, ab.

Es steht zu erwarten, daß auch diese Veranstaltung
des Ausschußes, die gleichzeitig eine finanzielle Förde-
rung durch die Reichsregierung, die Regierungen von
Preußen, Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hessen
und Anhalt erfahren hat, genau wie die früheren zum
Sammelpunkt der deutschen Fachwelt wird und zur
Lösung wesentlicher aktueller Sonderfragen des Hoch-
baues beiträgt.

Auskunft über die Tagung erteilt die Geschäfts-
stelle des Deutschen Ausschusses für wirt-
schaftliches Bauen, Leipzig C 1, Tröndlin-Ring 9.

Autogenschweitzung mit Dissous.
Da in letzter Zeit der so praktischen und sichern

Difsousschwetßung seitens des metallbearbeitenden Ge-
werbes immer mehr Aufmerksamkett geschenkt und in
taufenden von Betrieben mit Dissous geschweißt wird,
erachten wir es als angebracht, unsere Leser mit der
Difsousschwetßung etwas näher bekannt zu machen.

Azetylen-Dissous oder Flaschenazetylen wird im
Großen hergestellt, besonders gut getrocknet und gereinigt
und alsdann in gelöstem (flüssigem) Zustand in den
Handel gebracht. Der behördlich festgelegte Maximal-
druck beträgt 15 Atmosphären (Sauerstoff, Wasserstoff,
Stickstoff 125/150 Atm.).

Azetylen kann nicht wie andere Gase in hohle Stahl-
zylinder gepreßt werden, da es sich schon bei einem re>
latio geringen Drucke zersetzen würde. Man verwendet
deshalb für das Azetylen Stahlflaschen, welche bis obenan
mit einer festen porösen Masse gefüllt sind. Diese Masse
ist außerdem mit einer Art Alkohol, Azeton, vollständig
durchtränkt. Diese Lösungsflüsügkeit hat die Eigenschaft,
Azetylen in hohem Maße in sich aufzunehmen und bei

Druckentlastung wieder frei abzugeben.
Poröse Masse und Azeton dienen somit nur als Träger

des Gases bis zum Gebrauch und erfüllen den Zweck,
die größtmögliche Sicherheit zu schaffen. —
Dissousanlagen dürfen darum auch überall
aufgestellt werden.

Sie bieten gegenüber den Bergasungsanlagen ganz
erhebliche Vorteile:

einfache, sichere und schnelle Handhabung,
Ausschaltung aller Reinigungsarbeiten,
keine Schlammabfuhr, (die Schlammabfuhr ist beson»

ders in Städten lästig und mit Kosten verbunden),
geringste Platzbeanspruchung,
auch bei der größten Kälte kein Einfrieren des Gases

in der Flasche,
bessere Schweißqualität, denn mit gut gerei-

nigtem und getrocknetem Azetylen erzielt man logi-
scherweise bessere Gchweißungen als mit gewöhn-
lichem Azetylen, welches meist feucht und ungenügend
gereinigt ist.

Großbetriebe verwenden schon seit einer Reihe von
Jahren für Qualitätsschweißungen Dissous und haben
diese Schwetßart nach und nach ganz eingeführt.
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